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Markgemeinde Birkfeld Betriebs GmbH 
Hauptplatz 13, 8190 Birkfeld  0664/8322435 (KuLiBi) 
GF Robert Reitbauer 0664/8322432 (Öffentliche Bibliothek) 
UID-Nr.: ATU60608211  Kontoverbindung: AT75 3802 3002 0003 0536  buchhaltung@birkfeld.at 

Mietvertrag für die Vermietung einer Fotobox 
 

Zwischen der Marktgemeinde Birkfeld Betriebs GmbH, nachfolgend kurz „Vermieter“ genannt und  

Name:    _______________________________   Telefon:  _______________________________ 

Adresse: _______________________________   E-Mail:    _______________________________ 

nachfolgend kurz „Mieter“ genannt, wird folgender Mietvertrag geschlossen: 

1. Mietgegenstand 
Der Vermieter vermietet an den Mieter eine Fotobox inklusive der unten angeführten Ausdrucke/Fotos. Die Fotobox 

umfasst: 

• Fotobox mit Kamera und Drucker 

• 100 Stück Ausdrucke/Fotos 

• zusätzliche Fotos ________________ Stück á 0,80 € 

• Layoutgestaltung (mind. 1 Woche Vorlaufzeit) 

• zeitlich begrenzter Onlinezugang für den Download (Link wird per E-Mail übermittelt) 

2. Mietdauer 

Datum des Events: ___________________________  

Der Vermieter behält sich vor, eine frühere Rückgabe zu fordern, sollte die Fotobox am nächsten Tag benötigt werden. 

Generelle Mietdauer max. drei Tage. Eine Verlängerung ist bei Verfügbarkeit mittels einer schriftlichen Zustimmung 

des Vermieters jedoch möglich. 

3. Mietpreis 
Der Mietpreis beträgt 200,00 € inkl. 20% USt und der angegebenen Stückanzahl an Fotos. Mehrverbrauch an Fotomaterial 

wird mit 0,80 €/Foto extra abgerechnet. Der Betrag ist bei Vertragsabschluss auf folgendes Konto zu überweisen: 

AT75 3802 3002 0003 0536. Der Vertrag ist erst nach Zahlungseingang gültig. In Ausnahmefällen können auch andere 

Zahlungsmodalitäten vereinbart werden. 

4. Kaution 
Der Mieter hat im Zuge des Vertragsabschlusses, zeitgleich mit dem Mietpreis, dem Vermieter eine Kaution in Höhe 

von 150,00 € zu bezahlen/überweisen. Die Kaution wird nach Rückgabe der vollständigen und unbeschädigten 

Fotobox zurückerstattet. Bei Schäden oder Verlusten wird die Kaution entsprechend einbehalten oder in Abzug 

gebracht. 

5. Schäden 
Der Mieter hat die Fotobox nach der beigefügten Aufbauanleitung ordnungsgemäß aufzubauen. Etwaige fehlende Teile 

oder Schäden ist unverzüglich während des Aufbaus unter der Telefonnummer 0664/8322435 oder 0664/8322432 zu 

melden. Der Mieter trägt die Verantwortung für einen sachgemäßen Aufbau und die vollständige Rückgabe der Fotobox 

gemäß den Anweisungen.  
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Der Mieter ist verantwortlich für Schäden, die während des Mietzeitraums an den Fotoboxen entstehen. Jegliche 

Reparatur- oder Ersatzkosten gehen zu Lasten des Mieters. Der Mieter verpflichtet sich, die Fotobox in dem Zustand 

zurückzugeben, indem er sie erhalten hat, mit Ausnahme von normalen Verschleißerscheinungen. 

6. Abholung und Rückgabe 
Die Abholung erfolgt durch den Mieter am Standort des KuLiBis bzw. Öffentliche Bibliothek Birkfeld 

(Kaiserfeldgasse 4, 8190 Birkfeld).  

Die Rückgabe erfolgt durch den Mieter an denselben Standort bis spätestens 18:00 Uhr am Rückgabetag, sofern nichts 

anders vereinbart wurde. Eine Zustellung oder Abholung durch den Vermieter ist nicht inkludiert, kann jedoch mit 

Rücksprache gesondert vereinbart werden. 

7. Bereitstellung und Download der Fotos 
Nach der Veranstaltung werden die Fotos über einen Link bereitgestellt und können vom Mieter heruntergeladen 

werden. Der Download-Link wird von dem Drittanbieter Josef Ritz bereitgestellt. Die Fotos werden für den Zeitraum 

des aktiven Download-Links in einer Cloud gespeichert und danach vom Server gelöscht. Mit Unterzeichnung dieses 

Vertrages stimmt der Mieter der temporären Speicherung und Bereitstellung der Fotos durch Josef Ritz ausdrücklich 

zu. 

8. Nutzung 
• Der Mieter verpflichtet sich, die Fotobox sorgfältig zu behandeln. 

• Technische Defekte oder Störungen sind dem Vermieter umgehend zu melden 

• Der Mieter darf keine Änderungen an der Hardware oder Software der Fotobox vornehmen. 

• Die Nutzung erfolgt ausschließlich für private oder vorher abgesprochene Veranstaltungen. 

• Der Mietgegenstand darf ausschließlich in Innenräumen, wind- und wettergeschützten Hütten, Zelten u.ä. oder 

in vergleichbaren Räumlichkeiten bzw. Unterständen verwendet werden. Es ist die Pflicht des Mieters, den 

Mietgegenstand vor schädlichen Wetter- und Witterungsbedingungen zu schützen. 

• Der Mietgegenstand darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Dies gilt insbesondere auch deshalb, 

da in einem solchen Fall die maximale Betriebstemperatur von 40° Celsius nicht mehr gewährleistet ist. Bei 

einem Verstoß gegen diese Verpflichtung des Mieters drohen Schäden am Mietgegenstand und/ oder dessen 

Funktionsunfähigkeit. 

• Der Mieter ist verpflichtet, die Betriebstemperatur des Mietgegenstands, insbesondere des Druckers, zwischen 

mindestens 10° und höchstens 40° Celsius zu halten. Auch bei zu niedrigen Temperaturen drohen Schäden 

am Mietgegenstand und/ oder dessen Funktionsunfähigkeit. 

• Der Mieter muss sicherstellen, dass die Luftfeuchtigkeit der Umgebung des Mietgegenstandes zwischen 30% 

bis 80% liegt. Andernfalls drohen ebenfalls Schäden am Mietgegenstand und/ oder dessen 

Funktionsunfähigkeit. 

Der Mieter und/ oder Dritte, die mit Zustimmung des Vermieters den Mietgegenstand nutzen, müssen mit der 

beigefügten Bedienungsanleitung und sonstigen vermieterseitigen Anleitungen zur Nutzung des Mietgegenstandes 

vertraut sein und müssen diesen Anleitungen entsprechend handeln. Der Mieter trägt dafür Sorge, dass diese dritten 

Personen von ihm entsprechend informiert werden. 

9. Haftung 
Der Vermieter haftet nicht für Ausfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung entstehen oder wenn durch 

höhere Gewalt eine Nutzung nicht möglich ist. Der Mieter übernimmt die volle Verantwortung für die sichere Nutzung 

der Fotobox. 

10. Sonstiges 
• Der Mieter haftet das ausgedruckte Fotos vertraulich behandelt werden. 
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• Der Vermieter haftet in keiner Form für Missbrauch, den ein Teilnehmer des Events mit den Fotos von anderen 

Teilnehmern eventuell betreiben könnte.  

• Nacktbilder oder Bilder mit Gewaltverherrlichung, Jugendgefährdung oder Diskriminierung jeglicher Art sind 

strengstens verboten. 

• Nach einem Unfall mit Beteiligung Dritter, insbesondere bei Personenschäden oder einem Diebstahl des 

Mietgegenstands, hat der Mieter unverzüglich die Polizei zu verständigen und hinzuzuziehen. 

• Der Mietgegenstand darf nur von dem Mieter genutzt werden. Der Mieter darf den Mietgegenstand nicht an 

Dritte zur Nutzung (Ingebrauchnahme) übergeben, es sei denn der Vermieter erteilt vorher seine Zustimmung 

in Schrift- oder Textform. 

11. Datenschutz 
1. Verarbeitung personenbezogener Daten: 

Der Mieter erklärt sich einverstanden, dass seine zum Geschäftsverkehr erforderlichen, personenbezogenen Daten 

gespeichert werden. Der Vermieter verpflichtet sich, alle ihm im Rahmen des Auftrages bekannt gewordenen 

Informationen vertraulich zu behandeln. Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist zur 

Durchführung des Auftrages erforderlich. 

2.  Zweck der Datenverarbeitung: 

Der Vermieter verpflichtet sich, alle während der Nutzung der Fotoboxen erfassten Daten gemäß den geltenden 

Datenschutzbestimmungen zu behandeln.  

3. Bereitstellung durch Drittanbieter: 

Der Mieter erklärt sich damit einverstanden, dass die vom Fotoboxensystem erfassten Daten für die Dauer des 

Mietzeitraums gespeichert werden. Die Fotos werden nach der Rückgabe vom Drittanbieter Josef Ritz in die Cloud geladen 

wo der Mieter 90 Tage lang Zeit hat die Fotos herunterzuladen bzw. auf die Cloud zuzugreifen.  

4.  Datensicherheit: 

Der Vermieter trifft angemessene Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten. 

5. Hinweis an den Mieter: 

Der Mieter sorgt dafür, dass alle fotografierten Personen über den Datenschutz bzw. die Speicherung und Nutzung 

informiert sind (z.B. via Schild neben/an der Fotobox) 

12. Stornierung 
Verlangt der Mieter die Stornierung des Vertrages, werden folgende Stornierungsgebühren fällig: 

• Stornierung bis zum 28. Tag vor dem reservierten und gebuchten Termin: 10 % des Mietpreises brutto; 

• Stornierung vom 27. bis 15. Tag vor dem reservierten und gebuchten Termin: 50 % des Mietpreises brutto; 

• Stornierung vom 14. bis 7. Tag vor dem reservierten und gebuchten Termin: 80 % des Mietpreises brutto. 

• Ab dem 6. Tag vor dem reservierten und gebuchten Termin hat der Mieter kein Stornierungsrecht mehr. 

 

 

Ort, Datum: ________________________ 

 

 

 

Mieter: _________________________________     Vermieter: _________________________________  


